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Anlage 3 zu Fin 555 

Beamtenrechtliche Bestimmungen, deren Geltung mit Beschäftigten des Landes Berlin, 

die gemäß § 1 Absatz 2 Buchstabe b TV-L vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages 

ausgenommen sind, vereinbart sind: 

Inhalt: 

 

Zu § 2 Absatz 1 Nummer 7 Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis  

geltenden wesentlichen Bedingungen (Nachweisgesetz - NachwG):  

• Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit: Seite 1 und 2 

• Reisekostenvergütung, Umzugskostenvergütung, Trennungsgeld: Seite 2 bis 4 

• Vermögenswirksame Leistungen: Seite 4 bis 6 

• Jährliche Sonderzuwendung: Seite 6 bis 10 

• Dienstjubiläum: Seite 10 und 11 

Zu § 2 Absatz 1 Nummer 8 und 10 NachwG: 

• Arbeitszeit: Seite 12 bis 26 

Zu § 2 Absatz 1 Nummer 11 NachwG: 

• Urlaub: Seite 26 bis 32 

• Arbeitsbefreiung und Urlaub aus besonderen Anlässen: Seite 33 bis 38 

Zu § 2 Absatz 1 Nummer 7 NachwG:  

Neben den gesondert überreichten Richtlinien über die außertarifliche Bezahlung der 

Beschäftigten des Landes Berlin, die gemäß § 1 Absatz 2 Buchstabe b TV-L vom 

Geltungsbereich dieses Tarifvertrages ausgenommen sind (AT-Bezahlungsrichtlinien) und 

der geltenden AT-Entgelttabelle gelten für das Arbeitsverhältnis folgende 

beamtenrechtlichen Bestimmungen: 

Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit: 

Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Berlin nach Artikel III § 1 

Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 266), 

das zuletzt durch Artikel 2, 3 und 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt Seite 689)   geändert worden ist: 

§ 45 

Zulage für die Wahrnehmung befristeter Funktionen 

(1) Wird einem Beamten oder Soldaten außer in den Fällen des § 46 eine 

herausgehobene Funktion befristet übertragen, kann er eine Zulage zu seinen 

Dienstbezügen erhalten. Satz 1 gilt entsprechend für die Übertragung einer 

herausgehobenen Funktion, die üblicherweise nur befristet wahrgenommen wird. Die 

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEpP46/format/xsl?oi=qkBeDuFwb3&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Zulage kann ab dem siebten Monat der ununterbrochenen Wahrnehmung bis zu einer 

Dauer von höchstens fünf Jahren gezahlt werden. 

(2) Die Zulage wird bis zur Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt 

seiner Besoldungsgruppe und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe, die der 

Wertigkeit der wahrgenommenen Funktion entspricht, höchstens jedoch der dritten 

folgenden Besoldungsgruppe, gewährt. Die Zulage vermindert sich bei jeder Beförderung 

um den jeweiligen Erhöhungsbetrag. § 13 findet keine Anwendung. 

(3) Die Entscheidung über die Zahlung der Zulage trifft im Rahmen haushaltsrechtlicher 

Bestimmungen die oberste Dienstbehörde. 

(4) Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass für die Gewährung der Zulage das 

Einvernehmen des für das Besoldungsrecht zuständigen Ministeriums erforderlich ist. 

§ 46 

Zulage für die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes 

(1) Werden einer beamteten Dienstkraft die Aufgaben eines höherwertigen Amtes 

vorübergehend vertretungsweise übertragen, erhält sie nach sechs Monaten der 

ununterbrochenen Wahrnehmung dieser Aufgaben eine Zulage, wenn zu diesem Zeitpunkt 

diesem höherwertigen Amt eine freie und besetzbare Planstelle mit entsprechender 

Wertigkeit fest zugeordnet ist und die sonstigen haushaltsrechtlichen und 

laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Übertragung dieses Amtes vorliegen. Satz 1 

gilt nicht, wenn die übertragenen Aufgaben mehreren Ämtern zugeordnet sind und die 

Besoldungsgruppe der beamteten Dienstkraft einem dieser Ämter entspricht. Die Zulage 

nach Satz 1 steht der beamteten Dienstkraft bei laufbahnrechtlich vorgesehenen 

dienstlichen Qualifizierungen und Erprobungen für Aufstiege und 

Verwendungsbeförderungen nicht zu. 

 

(2) Die Zulage wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem zustehenden 

Grundgehalt und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe, der das höherwertige Amt 

zugeordnet ist, gewährt. Sie wird für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren gewährt. 

Abweichend von Satz 2 kann im Einvernehmen mit der für das Besoldungsrecht 

zuständigen Senatsverwaltung die Zulage für jeweils ein weiteres Jahr gewährt werden, 

wenn trotz mindestens jährlich durchgeführter Stellenbesetzungsverfahren die Planstelle 

aus von der Dienstbehörde nicht zu vertretenden Gründen nicht besetzt werden konnte. 

Abweichend von Satz 1 wird die Zulage, soweit die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen 

für die Übertragung des höherwertigen Amtes nicht vorliegen, weil dazwischenliegende 

Ämter regelmäßig zu durchlaufen sind, nur in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 

dem zustehenden Grundgehalt und dem Grundgehalt der jeweils höchsten 

Besoldungsgruppe der Laufbahn, für deren Übertragung die laufbahnrechtlichen 

Voraussetzungen vorliegen, gewährt. Auf die Zulage sind eine nach Nummer 27 der 

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEpP13/format/xsl?oi=qkBeDuFwb3&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B zustehende Stellenzulage, 

Amtszulagen und Stellenzulagen anzurechnen, wenn sie der beamteten Dienstkraft in 

dem höherwertigen Amt nach Satz 1 oder 4 nicht zustünden. 

Reisekostenvergütung, Umzugskostenvergütung, Trennungsgeld: 

§ 77 Landesbeamtengesetz (LBG) vom 19. März 2009 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

Seite 70), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt Seite 270) geändert worden ist: 

§ 77 

Reise- und Umzugskosten 

(1) Beamtinnen und Beamte erhalten Reise- und Umzugskostenvergütung in 

entsprechender Anwendung der für die unmittelbaren Bundesbeamtinnen und 

unmittelbaren Bundesbeamten jeweils geltenden Rechtsvorschriften nach Maßgabe der 

Absätze 2 bis 7. 

(2) Bei der Anwendung der in Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften stehen eingetragene 

Lebenspartnerinnen und eingetragene Lebenspartner den Ehegatten gleich. 

(3) Auf die Reisekostenvergütung und die Auslagenerstattung des 

Bundesreisekostengesetzes kann ganz oder teilweise verzichtet werden. Ein Verzicht auf 

Reisekostenvergütung und Auslagenersatz bedarf der Schriftform. 

(4) Entstandene Kosten für Fahrten auf dem Land-, Luft- oder Wasserweg mit regelmäßig 

verkehrenden Beförderungsmitteln werden nur bis zur Höhe der niedrigsten 

Beförderungsklasse des wirtschaftlichsten Verkehrsmittels erstattet, es sei denn, eine 

höhere Beförderungsklasse ist im Gesamtergebnis preisgünstiger. Die Dienstbehörde 

kann Ausnahmen zulassen. Innerdeutsche Dienstreisen mit regelmäßig verkehrenden 

Beförderungsmitteln sind mit der Bahn zurückzulegen, es sei denn, dass für die Beamtin 

oder den Beamten wegen  

1. dringender dienstlicher Gründe, 

2. Reiseerschwernissen auf Grund einer körperlichen oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigung oder  

3. der besseren Wahrnehmung der tatsächlichen Betreuung eines mit der Beamtin oder 

mit dem Beamten in häuslicher Gemeinschaft lebenden Kindes unter 18 Jahren oder 

der tatsächlichen Pflege eines mit der Beamtin oder mit dem Beamten in häuslicher 

Gemeinschaft lebenden nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen nahen 

Angehörigen im Sinne des § 8a Absatz 2 Nummer 2, sofern eine Alternative zur 

Betreuung oder Pflege durch die Beamtin oder den Beamten nicht besteht,  

das Benutzen anderer regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel erforderlich ist. Bei 

der Benutzung anderer regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel als der Bahn für 

innerdeutsche Dienstreisen sind die Gründe im Dienstreiseantrag darzulegen. 
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(5) Benutzt eine Beamtin oder ein Beamter für die Wahrnehmung eines Dienstgeschäftes 

ein privates Kraftfahrzeug, ohne dass ein dienstliches Interesse an der Benutzung des 

Kraftfahrzeuges besteht, so darf der Gesamtbetrag der Wegstreckenentschädigung die 

Kosten bei Benutzen der niedrigsten Beförderungsklasse eines regelmäßig verkehrenden 

Beförderungsmittels nicht übersteigen. 

(6) Bei Dienstreisen sowie Abordnungen und Versetzungen innerhalb des Landes Berlin, in 

die an das Land Berlin angrenzenden Landkreise und in die kreisfreie Stadt Potsdam 

finden die §§ 6 und 15 des Bundesreisekostengesetzes (Tagegeld, Trennungsgeld) und 

§ 12 des Bundesumzugskostengesetzes (Trennungsgeld) keine Anwendung. 

(7) Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte oder Einsatzort aus 

besonderem dienstlichem Anlass können die entstandenen notwendigen Fahrkosten 

erstattet werden. 

Die für die unmittelbaren Bundesbeamtinnen und unmittelbaren Bundesbeamten jeweils 

geltenden reise- und umzugskostenrechtlichen Rechtsvorschriften sind Folgende: 

§ 81 (Reisekosten) Bundesbeamtengesetz (BBG),  

§ 82 (Umzugskosten) BBG,  

§ 83 (Trennungsgeld) BBG,  

Bundesreisekostengesetz (BRKG),  

Verordnung über die Reisekostenvergütung bei Auslandsdienstreisen 

(Auslandsreisekostenverordnung - ARV),  

Gesetz über die Umzugskostenvergütung für die Bundesbeamten, Richter im 

Bundesdienst und Soldaten (Bundesumzugskostengesetz - BUKG),  

Verordnung über die Umzugskostenvergütung bei Auslandsumzügen 

(Auslandsumzugskostenverordnung - AUV),  

Verordnung über das Trennungsgeld bei Versetzungen und Abordnungen im Inland 

(Trennungsgeldverordnung - TGV),  

Auslandstrennungsgeldverordnung.  

Vermögenswirksame Leistungen: 

Gesetz über vermögenswirksame Leistungen 

für Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2002 (Bundesgesetzblatt I Seite 1778), 

das zuletzt durch Artikel 39 des Gesetzes vom 29. März 2017 (Bundesgesetzblatt I 

Seite 626) geändert worden ist: 
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§ 1 

(1) Vermögenswirksame Leistungen nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz erhalten 

1. Bundesbeamte, Beamte der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie 

der sonstigen der Aufsicht eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts; ausgenommen sind die Ehrenbeamten und 

entpflichtete Hochschullehrer, 

2. Richter des Bundes und der Länder; ausgenommen sind die ehrenamtlichen Richter, 

3. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit mit Anspruch auf Besoldung oder 

Ausbildungsgeld (§ 30 Abs. 2 des Soldatengesetzes). 

(2) Vermögenswirksame Leistungen werden für die Kalendermonate gewährt, in denen 

dem Berechtigten Dienstbezüge, Anwärterbezüge oder Ausbildungsgeld nach § 30 

Abs. 2 des Soldatengesetzes zustehen und er diese Bezüge erhält.  

(3) Der Anspruch auf die vermögenswirksamen Leistungen entsteht frühestens für den 

Kalendermonat, in dem der Berechtigte die nach § 4 Abs. 1 erforderlichen Angaben 

mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 

§ 2 

(1) Die vermögenswirksame Leistung beträgt 6,65 Euro. Teilzeitbeschäftigte erhalten den 

Betrag, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht; bei 

begrenzter Dienstfähigkeit nach bundes- oder landesrechtlicher Regelung gilt 

Entsprechendes. 

(2) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, deren Anwärterbezüge nebst 

Familienzuschlag der Stufe 1  971,45 Euro monatlich nicht erreichen, erhalten 13,29 

Euro. 

(3) Für die Höhe der vermögenswirksamen Leistung sind die Verhältnisse am Ersten des 

Kalendermonats maßgebend. Wird das Dienstverhältnis nach dem Ersten des 

Kalendermonats begründet, ist für diesen Monat der Tag des Beginns des 

Dienstverhältnisses maßgebend. 

(4) Die vermögenswirksame Leistung ist bis zum Ablauf der auf den Monat der Mitteilung 

nach § 4 Abs. 1 folgenden drei Kalendermonate, danach monatlich im Voraus zu zahlen. 

§ 3 

(1) Die vermögenswirksame Leistung wird dem Berechtigten im Kalendermonat nur einmal 

gewährt. 

(2) Bei mehreren Dienstverhältnissen ist das Dienstverhältnis maßgebend, aus dem der 

Berechtigte einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen hat. Sind solche 

Leistungen für beide Dienstverhältnisse vorgesehen, sind sie aus dem zuerst begründeten 

Verhältnis zu zahlen. 
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(3) Erreicht die vermögenswirksame Leistung nach Absatz 2 nicht den Betrag nach § 2 

dieses Gesetzes, ist der Unterschiedsbetrag aus dem anderen Dienstverhältnis zu zahlen.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für vermögenswirksame Leistungen aus 

einem anderen Rechtsverhältnis, auch wenn die Regelungen im Einzelnen nicht 

übereinstimmen. 

§ 4 

(1) Der Berechtigte teilt seiner Dienststelle oder der nach Landesrecht bestimmten Stelle 

schriftlich oder elektronisch die Art der gewählten Anlage mit und gibt hierbei, soweit dies 

nach der Art der Anlage erforderlich ist, das Unternehmen oder Institut mit der Nummer 

des Kontos an, auf das die Leistung eingezahlt werden soll.  

(2) Für die vermögenswirksamen Leistungen nach diesem Gesetz und die 

vermögenswirksame Anlage von Teilen der Bezüge nach dem Fünften 

Vermögensbildungsgesetz soll der Berechtigte möglichst dieselbe Anlageart und 

dasselbe Unternehmen oder Institut wählen. 

(3) Der Wechsel der Anlage bedarf im Falle des § 11 Abs. 3 Satz 2 des Fünften 

Vermögensbildungsgesetzes nicht der Zustimmung der zuständigen Stelle, wenn der 

Berechtigte diesen Wechsel aus Anlass der erstmaligen Gewährung der 

vermögenswirksamen Leistung verlangt.  

§ 5 

(weggefallen) 

§ 6 

Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre 

Verbände. 

§ 7 

(weggefallen) 

Jährliche Sonderzuwendung: 

Gesetz über die Gewährung einer jährlichen Sonderzahlung 

(Sonderzahlungsgesetz - SZG) 

Vom 5. November 2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 678), das zuletzt durch 

Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

Seite 689) geändert worden ist: 
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§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Beamtinnen und Beamte des Landes sowie der der Aufsicht des Landes 

unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, 

denen laufende Versorgungsbezüge zustehen, die das Land oder eine dem Land 

unterstehende Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts zu tragen hat, 

erhalten eine Sonderzahlung und einen Sonderbetrag für Kinder nach Maßgabe dieses 

Gesetzes. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie für 

ehrenamtliche Richterinnen und Richter. 

§ 2 

Anspruchsvoraussetzungen für Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und 

Richter 

(1) Voraussetzung für den Anspruch ist, dass die Berechtigten am 1. Dezember in einem 

der in § 1 bezeichneten Rechtsverhältnisse und seit dem ersten nicht allgemein freien Tag 

des Monats Juli ununterbrochen in einem hauptberuflichen Dienst oder Arbeitsverhältnis 

oder in einem Ausbildungsverhältnis bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29 

des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin) stehen oder 

gestanden haben. 

(2) Als Dienstverhältnis nach Absatz 1 gilt auch das Dienstverhältnis einer 

teilzeitbeschäftigten Beamtin oder Richterin oder eines teilzeitbeschäftigten Beamten 

oder Richters (§ 6 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin). 

(3) Auf die nach Absatz 1 im Monat Juli beginnende Wartezeit werden die Zeiten, für die 

den Berechtigten Versorgungsbezüge nach § 3 Absatz 2 zugestanden haben, und Zeiten, 

in denen die Berechtigten den Wehr- oder Zivildienst abgeleistet haben, angerechnet. 

§ 3 

Anspruchsvoraussetzungen für Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger 

(1) Voraussetzung für den Anspruch ist, dass der oder dem Berechtigten für den ganzen 

Monat Dezember laufende Versorgungsbezüge zustehen oder nur deshalb nicht zustehen, 

weil sie oder er zur Ableistung des Wehr- oder Zivildienstes einberufen ist. 

(2) Versorgungsbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind Ruhegehalt, Witwengeld, 

Witwergeld, Waisengeld, Unterhaltsbeitrag sowie die in § 4 Abs. 2 Nr. 3 bis 7 des 

Gesetzes über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3642), das zuletzt durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 16. Februar 2002 (BGBl. I S. 686) geändert worden ist, aufgeführten 

Bezüge. 
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§ 4 

Ausschlusstatbestände 

(1) Personen, deren Bezüge für den Monat Dezember auf Grund vorläufiger 

Dienstenthebung wegen Einleitung eines Disziplinarverfahrens teilweise einbehalten 

wurden, erhalten die Sonderzahlung und den Sonderbetrag für Kinder nur, wenn die 

einbehaltenen Bezüge nachzuzahlen sind. 

(2) Personen, bei denen die Zahlung der Bezüge auf Grund eines Verwaltungsaktes 

eingestellt worden ist, erhalten die Sonderzahlung und den Sonderbetrag für Kinder nicht, 

solange ihre Bezüge für den Monat Dezember nur infolge der aufschiebenden Wirkung 

eines Rechtsbehelfs auszuzahlen sind. 

(3) Die Sonderzahlung erhalten nicht Versorgungsempfängerinnen oder 

Versorgungsempfänger, die für den Monat Dezember einen Unterhaltsbeitrag durch 

Gnadenerweis oder Disziplinarentscheidung erhalten. 

§ 5 

Höhe der Sonderzahlung 

(1) Die Sonderzahlung bemisst sich unter Berücksichtigung des § 6 des 

Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin nach der 

Besoldungsgruppe, die am 1. Dezember für die Bezügezahlung maßgebend ist. Sie 

beträgt ab dem Jahr 2018 

1. für die Beamtinnen und Beamten in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 1.550 Euro, 

für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, deren Versorgung sich 

aus den Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 berechnet, 775 Euro, 

2. für die Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter in den übrigen 

Besoldungsgruppen 900 Euro, für Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger, deren Versorgung sich aus den übrigen Besoldungsgruppen 

berechnet, 450 Euro und 

3. für die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst 500 Euro. 

Die jährliche Sonderzahlung darf bei Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfängern den monatlichen Versorgungsbezug nicht überschreiten. 

(2) Hat die oder der Berechtigte nicht während des gesamten Kalenderjahres auf Grund 

einer Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29 des 

Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin) Dienst- oder 

Anwärterbezüge oder aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 

Versorgungsbezüge (§ 3 Abs. 2) erhalten, so vermindert sich die Sonderzahlung für die 

Zeiten, für die ihr oder ihm keine Bezüge zugestanden haben. Die Minderung beträgt für 

jeden vollen Kalendermonat ein Zwölftel. Die Verminderung unterbleibt für die Monate 

des Entlassungsjahres, in dem Wehr- oder Zivildienst geleistet wird, wenn die oder der 

Berechtigte vor dem 1. Dezember entlassen worden ist und unverzüglich in den 
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öffentlichen Dienst zurückkehrt. Für die Dauer einer Elternzeit unterbleibt die 

Verminderung der Sonderzahlung bis zur Vollendung des zwölften Lebensmonats des 

Kindes, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Dienstbezüge aus einem 

Rechtsverhältnis nach Satz 1 bestanden hat. In den Fällen einer Beurlaubung ohne 

Bezüge bemisst sich die Sonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor 

Beginn des Urlaubs; dies gilt auch, wenn während einer Elternzeit eine 

Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, soweit das Kind den zwölften Lebensmonat noch 

nicht vollendet hat. 

(3) Sind Sonderzahlungen im laufenden Kalenderjahr bereits auf Grund dieses Gesetzes 

oder auf Grund diesem Gesetz entsprechender Vorschriften gewährt worden, vermindert 

sich die Sonderzahlung entsprechend. 

§ 6 

Sonderbetrag für Kinder 

(1) Neben der jährlichen Sonderzahlung wird der oder dem Berechtigten für jedes Kind, 

für das ihr oder ihm im Monat Dezember Kindergeld zusteht oder ohne Berücksichtigung 

des § 64 oder § 65 des Einkommensteuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des 

Bundeskindergeldgesetzes zustehen würde, ein Sonderbetrag in Höhe von 50 Euro 

gewährt. § 40 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für 

Berlin findet entsprechende Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein 

Ausgleichsbetrag nach § 50 Abs. 3 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes oder 

entsprechenden Vorschriften gewährt wird oder deshalb nicht gewährt wird, weil in der 

Person der Waise oder einer anderen Person Ausschlussgründe nach § 65 des 

Einkommensteuergesetzes vorliegen, eine Person vorhanden ist, die nach § 62 Abs. 1 des 

Einkommensteuergesetzes anspruchsberechtigt ist oder die Waise Anspruch auf 

Kindergeld nach § 1 Abs. 2 des Bundeskindergeldgesetzes hat; dies gilt nicht, wenn die 

Waise bereits bei einer anderen Person nach Satz 1 zu berücksichtigen ist. 

(2) Ist ein Sonderbetrag für ein Kind im laufenden Kalenderjahr bereits auf Grund eines 

Tarifvertrages oder entsprechender Vorschriften gewährt worden, entfällt der 

Sonderbetrag für dasselbe Kind nach diesem Gesetz. 

§ 7 

Stichtag, Zahlungsweise 

(1) Für die Gewährung und Bemessung der Sonderzahlung und des Sonderbetrages für 

Kinder sind die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse am 1. Dezember des jeweiligen 

Kalenderjahres maßgebend, soweit in diesem Gesetz keine anderen Regelungen 

getroffen sind. 

(2) Die Sonderzahlung und der Sonderbetrag für Kinder sind mit den laufenden Bezügen 

für den Monat Dezember zu zahlen. 
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§ 8 

Empfängerinnen und Empfänger von Amtsbezügen 

Dieses Gesetz gilt entsprechend für die Empfängerinnen und Empfänger von 

Amtsbezügen und für die Empfängerinnen und Empfänger laufender Versorgungsbezüge 

aus diesem Personenkreis; als laufender Versorgungsbezug gilt nicht das Übergangsgeld. 

§ 9 

Besoldungsdurchschnitt im Hochschulwesen 

Veränderungen der Besoldungsstruktur durch dieses Gesetz sind bei der Festsetzung des 

Besoldungsdurchschnitts ab dem Jahre 2003 nach § 34 Abs. 2 Satz 4 des 

Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin zu berücksichtigen. 

§ 10 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 

Berlin in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Dienstjubiläum: 

§ 75a Landesbeamtengesetz (LBG) vom 19. März 2009 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

Seite 70), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt Seite 270) geändert worden ist: 

§ 75a 

Dienstjubiläum 

(1) Beamtinnen und Beamten, die das 25-, 40- oder 50-jährige Dienstjubiläum nach 

dieser Vorschrift nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erreichen beziehungsweise 

erreicht haben, ist eine Dankurkunde auszuhändigen und eine Jubiläumszuwendung zu 

zahlen. Die Jubiläumszuwendung beträgt bei einer Dienstzeit 

1. von 25 Jahren 350 Euro, 

2. von 40 Jahren 450 Euro, 

3. von 50 Jahren 550 Euro. 

(2) Als Dienstzeit im Sinne des Absatzes 1 gelten alle Zeiten einer hauptberuflichen 

Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn nach § 29 des 

Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin sowie Ausbildungszeiten 

und Zeiten des Vorbereitungsdienstes. Der Dienstzeit nach Satz 1 sind Zeiten 

1. einer Beurlaubung mit und ohne Dienstbezüge, 

2. einer Teilzeitbeschäftigung, unabhängig vom Beschäftigungsumfang, und 



 

Fin 555c - Beamtenrechtliche Bestimmungen (01.26) Seite 11 von 38 

3. eines Grundwehrdienstes, eines Zivildienstes und eines freiwilligen Wehrdienstes, 

soweit sie nach § 9 Absatz 8 Satz 3, § 12 Absatz 2 und 3, § 13 Absatz 2 und 3 oder 

§ 16 Absatz 7 des Arbeitsplatzschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 2055), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des 

Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 402) geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung, wegen wehr- oder zivildienstbedingter Verzögerung des Beginns 

eines Dienstverhältnisses auszugleichen sind, 

innerhalb der Dienstzeiten nach Satz 1 gleichgestellt. Zeiten einer Nebentätigkeit im 

öffentlichen Dienst und Zeiten des schuldhaften Fernbleibens vom Dienst zählen nicht als 

Dienstzeit im Sinne von Satz 1. 

(3) Die Jubiläumszuwendung entfällt bei Beamtinnen und Beamten, 

1. die aus demselben Anlass bereits eine Geldzuwendung aus öffentlichen Mitteln 

erhalten haben, 

2. die von einem anderen Dienstherrn abgeordnet sind, wenn ihnen vom abordnenden 

Dienstherrn aus demselben Anlass eine Geldzuwendung gewährt worden ist oder 

gewährt werden kann, 

3. gegen die eine Disziplinarmaßnahme verhängt worden ist, die am Jubiläumstag noch 

nicht dem Verwertungsverbot unterliegt, oder gegen die eine Disziplinarmaßnahme 

voraussichtlich verhängt worden wäre, wenn nicht die Voraussetzungen des § 14 des 

Disziplinargesetzes vom 29. Juni 2004 (GVBl. S. 263), das durch Artikel XII 

Nummer 18 des Gesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, 

vorgelegen hätten und die am Jubiläumstag noch nicht dem Verwertungsverbot 

unterläge. 

(4) Die Aushändigung einer Dankurkunde entfällt bei Beamtinnen und Beamten, 

1. die aus demselben Anlass bereits eine Dankurkunde erhalten haben, 

2. die von einem anderen Dienstherrn abgeordnet sind, wenn ihnen vom abordnenden 

Dienstherrn aus demselben Anlass eine Dankurkunde ausgehändigt worden ist oder 

ausgehändigt werden kann, 

3. gegen die eine Disziplinarmaßnahme verhängt worden ist, die am Jubiläumstag noch 

nicht dem Verwertungsverbot unterliegt, oder gegen die eine Disziplinarmaßnahme 

voraussichtlich verhängt worden wäre, wenn nicht die Voraussetzungen des § 14 des 

Disziplinargesetzes vom 29. Juni 2004 (GVBl. S. 263), das durch Artikel XII 

Nummer 18 des Gesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, 

vorgelegen hätten und die am Jubiläumstag noch nicht dem Verwertungsverbot 

unterläge. 

(5) Die Entscheidung über die Gewährung einer Jubiläumszuwendung und einer 

Dankurkunde ist bei Beamtinnen und Beamten, gegen die am Jubiläumstag straf- oder 

disziplinarrechtliche Ermittlungen geführt werden oder gegen die Anklage im 
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strafrechtlichen Verfahren erhoben wurde, bis zu einem rechtskräftigen Abschluss 

zurückzustellen. 

(6) Die zu einem anderen Dienstherrn abgeordneten Beamtinnen und Beamten erhalten 

die Jubiläumszuwendung und die Dankurkunde vom abordnenden Dienstherrn. 

Zu § 2 Absatz 1 Nummer 8 und 10 Nachweisgesetz: 

Arbeitszeit: 

§§ 52 bis 58 Landesbeamtengesetz (LBG) vom 19. März 2009 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt Seite 70), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 

(Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 270) geändert worden ist: 

§ 52 

Arbeitszeit 

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit regelt der Senat durch Rechtsverordnung. 

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit kann entsprechend den dienstlichen Bedürfnissen 

verlängert werden, wenn sie ganz oder teilweise in Bereitschaftsdienst besteht. 

§ 53 

Mehrarbeit 

(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige 

wöchentliche Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse 

dies erfordern und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmefälle beschränkt. 

(2) Werden Beamtinnen oder Beamte durch eine dienstlich angeordnete oder 

genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige Arbeitszeit 

hinaus beansprucht, ist ihnen innerhalb eines Jahres für die über die regelmäßige 

Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. Ist 

die Dienstbefreiung aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich, können an ihrer 

Stelle Beamtinnen und Beamte in Besoldungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern für 

einen Zeitraum bis zu 480 Stunden im Jahr eine Mehrarbeitsvergütung nach den 

besoldungsrechtlichen Regelungen erhalten. 

(3) Das Nähere regelt der Senat durch Rechtsverordnung. 

Hinweis: Die daraufhin erlassene Verordnung über die Gewährung von 

Mehrarbeitsvergütung für Beamte ist nicht einschlägig, da sie Leistungen ausschließlich 

für Beamtinnen und Beamte mit Dienstbezügen in Besoldungsgruppen mit aufsteigenden 

Gehältern vorsieht. 
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§ 54 

Teilzeitbeschäftigung 

(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen soll auf Antrag 

Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit und bis zur jeweils 

beantragten Dauer bewilligt werden, soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich in allen Laufbahnen, Aufgabenbereichen und 

Funktionen möglich. 

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsprochen werden, wenn die Beamtin oder der 

Beamte sich verpflichtet, während des Bewilligungszeitraums außerhalb des 

Beamtenverhältnisses berufliche Verpflichtungen nur in dem Umfang einzugehen, in dem 

nach den §§ 61 bis 63 den vollzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten die Ausübung 

von Nebentätigkeiten gestattet ist. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, soweit dies mit 

dem Beamtenverhältnis vereinbar ist. § 62 Absatz 3 Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass 

von der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Rücksicht auf die Bewilligung von 

Teilzeitbeschäftigung auszugehen ist. Wird die Verpflichtung nach Satz 1 schuldhaft 

verletzt, soll die Bewilligung widerrufen werden. 

(3) Die Dienstbehörde kann nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung 

beschränken oder den Umfang der zu leistenden Arbeitszeit erhöhen, soweit zwingende 

dienstliche Belange dies erfordern. Sie soll eine Änderung des Umfangs der 

Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang zur Vollzeitbeschäftigung zulassen, wenn der 

Beamtin oder dem Beamten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr 

zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

§ 54a 

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen 

(1) Stehen zwingende dienstliche Belange nicht entgegen, so ist einer Beamtin oder 

einem Beamten mit Dienstbezügen auf Antrag Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der 

regelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, solange sie oder er 

1. mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 

2. eine pflegebedürftige sonstige Angehörige oder einen pflegebedürftigen sonstigen 

Angehörigen 

tatsächlich betreut oder pflegt. Bei Beamtinnen und Beamten im Schul- und 

Hochschuldienst kann der Bewilligungszeitraum bis zum Ende des laufenden 

Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt werden. 

(2) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen kann Teilzeitbeschäftigung mit 

weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bis zur Dauer von zwölf Jahren 

bewilligt werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 vorliegen und 

zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen; jedoch sind mindestens 30 vom 

Hundert der regelmäßigen Arbeitszeit zu erbringen. 
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(3) Für Teilzeitbeschäftigungen nach dieser Vorschrift gilt § 54 Absatz 3 entsprechend. 

(4) Während einer Teilzeitbeschäftigung nach den Absätzen 1 und 2 dürfen nur solche 

Nebentätigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwiderlaufen. 

§ 54b 

Familienpflegezeit mit Vorschuss 

(1) Stehen zwingende dienstliche Belange nicht entgegen, so ist einer Beamtin oder 

einem Beamten mit Dienstbezügen auf Antrag für die Dauer von längstens 24 Monaten 

Teilzeitbeschäftigung mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 

15 Stunden als Familienpflegezeit zur Pflege einer oder eines pflegebedürftigen nahen 

Angehörigen im Sinne des Pflegezeitgesetzes in häuslicher Umgebung oder zur 

Betreuung einer oder eines minderjährigen pflegebedürftigen nahen Angehörigen im 

Sinne des Pflegezeitgesetzes in häuslicher oder außerhäuslicher Umgebung zu gewähren. 

Die Pflegebedürftigkeit ist durch Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des 

Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder einer entsprechenden 

Bescheinigung einer privaten Pflegeversicherung nachzuweisen. 

(2) Die Beamtin oder der Beamte ist verpflichtet, jede Änderung der Tatsachen 

mitzuteilen, die für die Gewährung maßgeblich sind. Liegen die Voraussetzungen für die 

Gewährung der Familienpflegezeit nicht mehr vor, so ist die Gewährung mit Ablauf des 

zweiten Monats, der auf den Wegfall der Voraussetzungen folgt, zu widerrufen. Ist der 

Beamtin oder dem Beamten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr 

zumutbar, ist die Gewährung zu widerrufen, wenn keine zwingenden dienstlichen Gründe 

entgegenstehen. 

(3) Ist die Familienpflegezeit für weniger als 24 Monate bewilligt worden, kann sie 

nachträglich bis zur Dauer von 24 Monaten verlängert werden. Familienpflegezeit und 

Pflegezeit (§ 54c) dürfen zusammen nicht länger als 24 Monate je pflegebedürftigen 

nahen Angehörigen dauern. 

(4) Wer Zeiten nach dieser Vorschrift beanspruchen will, soll dies spätestens acht Wochen 

vor Beginn schriftlich ankündigen und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum und in 

welchem Umfang Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen werden soll. Hierbei ist 

auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit anzugeben. 

(5) Während einer Teilzeitbeschäftigung als Familienpflegezeit nach den Absätzen 1 und 

3 dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der Freistellung 

nicht zuwiderlaufen. 

§ 54c 

Pflegezeit mit Vorschuss 

(1) Unter den Voraussetzungen des § 54b Absatz 1 wird auf Antrag für längstens sechs 

Monate Teilzeitbeschäftigung mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auch von 

weniger als 15 Stunden oder Urlaub ohne Dienstbezüge als Pflegezeit gewährt. 
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(2) Stehen zwingende dienstliche Belange nicht entgegen, so ist einer Beamtin oder 

einem Beamten mit Dienstbezügen auf Antrag zur Begleitung einer oder eines nahen 

Angehörigen im Sinne des Pflegezeitgesetzes für die Dauer von längstens drei Monaten 

Teilzeitbeschäftigung auch mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von weniger 

als 15 Stunden oder Urlaub ohne Dienstbezüge als Pflegezeit zu gewähren, wenn diese 

oder dieser an einer Erkrankung leidet, die progredient verläuft und bereits ein weit 

fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine 

palliativ-medizinische Behandlung notwendig ist und die eine begrenzte Lebenserwartung 

von Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt. Die Voraussetzungen des Satzes 1 

sind durch ein ärztliches Zeugnis oder ein ärztliches Gutachten oder eine Bescheinigung, 

wonach die nahe Angehörige oder der nahe Angehörige an einer Erkrankung nach § 3 

Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes leidet, nachzuweisen. 

(3) Ist die Pflegezeit nach Absatz 1 und 2 nicht für die längstmögliche Dauer gewährt 

worden, kann sie nachträglich bis zu dieser verlängert werden. Familienpflegezeit (§ 54b) 

und Pflegezeit dürfen zusammen nicht länger als 24 Monate je pflegebedürftigen nahen 

Angehörigen dauern. 

(4) § 54b Absatz 2 gilt entsprechend. Im Fall der Beurlaubung gilt § 55 Absatz 2 

entsprechend. 

(5) Wer Pflegezeit beanspruchen will, soll dies im Falle des Absatzes 1 spätestens acht 

Wochen und im Falle des Absatzes 2 spätestens eine Woche vor Beginn schriftlich 

ankündigen und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang 

Teilzeitbeschäftigung oder für welchen Zeitraum Urlaub ohne Dienstbezüge in Anspruch 

genommen werden soll. Hierbei ist auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit 

anzugeben. 

(6) Während einer Teilzeitbeschäftigung als Pflegezeit oder Urlaub ohne Dienstbezüge 

als Pflegezeit nach den Absätzen 1 bis 3 dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt 

werden, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwiderlaufen. 

(7) Für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst gelten die Absätze 2 

bis 6 entsprechend, soweit die jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen dem nicht 

entgegenstehen. 

§ 54d 

Teilzeitbeschäftigung von Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im 

Vorbereitungsdienst 

Nicht einschlägig. 
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§ 55 

Beurlaubung ohne Dienstbezüge 

(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf Antrag, wenn zwingende 

dienstliche Belange nicht entgegenstehen, Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von 

zwölf Jahren zu gewähren, solange sie oder er 

1. mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 

2. eine pflegebedürftige sonstige Angehörige oder einen pflegebedürftigen sonstigen 

Angehörigen 

tatsächlich betreut oder pflegt. Bei Beamtinnen und Beamten im Schul- oder 

Hochschuldienst kann der Bewilligungszeitraum bis zum Ende des laufenden 

Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt werden. Der Antrag auf Verlängerung einer 

Beurlaubung ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten Beurlaubung zu 

stellen. § 54a Absatz 4 gilt entsprechend. 

(2) Während der Zeit der Beurlaubung ohne Dienstbezüge nach Absatz 1 Satz 1 besteht 

ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender Anwendung der 

Beihilferegelungen für Beamtinnen und Beamte mit Dienstbezügen. Dies gilt nicht, wenn 

die Beamtin oder der Beamte berücksichtigungsfähige Angehörige oder 

berücksichtigungsfähiger Angehöriger einer Beihilfeberechtigten oder eines 

Beihilfeberechtigten wird oder in der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 10 des 

Fünften Buches Sozialgesetzbuch versichert ist. 

(3) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen kann in Bereichen, in denen 

wegen der Arbeitsmarktsituation ein außergewöhnlicher Bewerberüberhang besteht und 

deshalb ein dringendes öffentliches Interesse daran gegeben ist, verstärkt Bewerberinnen 

und Bewerber im öffentlichen Dienst zu beschäftigen, 

1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren, 

2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum 

Beginn des Ruhestands erstrecken muss, Urlaub ohne Dienstbezüge 

bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. 

(4) Dem Antrag nach Absatz 3 Satz 1 darf nur entsprochen werden, wenn die Beamtin 

oder der Beamte erklärt, während der Dauer des Bewilligungszeitraums auf die Ausübung 

entgeltlicher Nebentätigkeiten zu verzichten und entgeltliche Tätigkeiten nach § 63 

Absatz 1 nur in dem Umfang auszuüben, wie sie oder er sie bei Vollzeitbeschäftigung 

ohne Verletzung dienstlicher Pflichten ausüben könnte. Wird diese Verpflichtung 

schuldhaft verletzt, soll die Bewilligung widerrufen werden. Die Dienstbehörde darf trotz 

der Erklärung der Beamtin oder des Beamten nach Satz 1 Nebentätigkeiten genehmigen, 

soweit sie dem Zweck der Bewilligung des Urlaubs nicht zuwiderlaufen. 
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(5) Die Dienstbehörde kann eine Rückkehr aus dem Urlaub nach den Absätzen 1 und 3 

zulassen, wenn der Beamtin oder dem Beamten eine Fortsetzung des Urlaubs nicht 

zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

§ 56 

Höchstdauer 

Die Dauer von Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen 

Arbeitszeit und von Beurlaubung ohne Dienstbezüge darf zwölf Jahre nicht überschreiten. 

In den Fällen des § 55 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 findet Satz 1 keine Anwendung, wenn 

es der Beamtin oder dem Beamten nicht mehr zuzumuten ist, zur Voll- oder 

Teilzeitbeschäftigung zurückzukehren. 

§ 57 

Benachteiligungsverbot bei Ermäßigung der Arbeitszeit, Hinweispflicht 

(1) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen; 

eine unterschiedliche Behandlung von Beamtinnen und Beamten mit ermäßigter 

Arbeitszeit gegenüber Beamtinnen und Beamten mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur 

zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie rechtfertigen. 

(2) Wird eine Teilzeitbeschäftigung oder langfristige Beurlaubung beantragt, ist auf die 

Folgen hinzuweisen, insbesondere auf die Folgen für die Ansprüche auf Grund 

beamtenrechtlicher Regelungen. 

§ 58 

Widerruf der Bewilligung oder Gewährung von Teilzeitbeschäftigung bei 

langfristiger ungleichmäßiger Verteilung der Arbeitszeit 

Treten während des Bewilligungs- oder Gewährungszeitraums einer Teilzeitbeschäftigung 

mit abweichender Einteilung der regelmäßigen Arbeitszeit Umstände ein, welche die 

vorgesehene Abwicklung der Freistellung vom Dienst unmöglich machen, so ist ein 

Widerruf in den folgenden Fällen auch mit Wirkung für die Vergangenheit zulässig: 

1. bei Beendigung des Beamtenverhältnisses, 

2. beim Dienstherrenwechsel, 

3. bei Gewährung von Familienpflegezeit nach § 54b Absatz 1 oder 3 oder von 

Pflegezeit nach § 54c Absatz 1 oder 3 oder von Urlaub nach § 55 Absatz 1 oder von 

Elternzeit oder 

4. in besonderen Härtefällen, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Fortsetzung der 

Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zuzumuten ist. 

Ein Widerruf erfolgt nicht, soweit Zeiten aus der Ansparphase durch eine gewährte 

Freistellung bereits ausgeglichen wurden; dabei gelten die unmittelbar vor dem Eintritt in 

die Freistellungsphase liegenden Ansparzeiten als durch die Freistellung ausgeglichen. 

Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der Arbeitszeitstatus der Beamtin oder des Beamten 
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entsprechend dem in der Ansparphase geleisteten und nicht durch Freistellung 

ausgeglichenen Arbeitszeitumfang festgesetzt. 

Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten 

(Arbeitszeitverordnung - AZVO) 

In der Fassung vom 16. Februar 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 114), zuletzt 

geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 19. Dezember 2017 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt Seite 695): 

§ 1 

Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit der Landesbeamten beträgt, sofern nicht in dieser 

Verordnung etwas anderes bestimmt oder zugelassen ist, im Durchschnitt 40 Stunden in 

der Woche. 

(2) Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlich 

anerkannten Wochenfeiertag um die auf diesen Tag entfallende Arbeitszeit. 

(3) Die wöchentlichen Pflichtstunden der Lehrer im Rahmen der durchschnittlichen 

Wochenarbeitszeit (Absatz 1) ergeben sich aus der Anlage zu dieser Rechtsverordnung. 

Die Gewährung von Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden, insbesondere bei 

Schwerbehinderung oder der Wahrnehmung von Schulleitungsfunktionen, wird von der für 

das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung, für die Lehrer an den Studienkollegs für 

ausländische Studierende von der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung, im 

Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen und der für grundsätzliche 

allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten zuständigen Senatsverwaltung durch 

Verwaltungsvorschriften geregelt. Bei der Festsetzung der wöchentlichen Pflichtstunden ist 

der Zeitaufwand für die Abnahme sowohl der schulischen Prüfungen als auch der 

Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz berücksichtigt. 

(4) Ab dem Schuljahr, das auf die Vollendung der nachfolgend genannten Lebensjahre 

folgt, werden Lehrkräften aus Altersgründen wöchentlich Ermäßigungsstunden gewährt. 

Diese belaufen sich bei einer Unterrichtsverpflichtung (Zahl der tatsächlich zu erteilenden 

Unterrichtsstunden zuzüglich etwaiger Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden gemäß der 

für das Schulwesen erlassenen Verwaltungsvorschriften für die Zumessung von Lehrkräften 

an öffentlichen Berliner Schulen in der jeweils geltenden Fassung) 

1. von mindestens zwei Drittel der regelmäßigen Pflichtstundenzahl 

a) ab dem 58. Lebensjahr auf eine Pflichtstunde und 

b) ab dem 61. Lebensjahr auf eine weitere Pflichtstunde (insgesamt zwei 

Pflichtstunden), 

2. von weniger als zwei Drittel aber mindestens der Hälfte der regelmäßigen 

Pflichtstundenzahl ab dem 60. Lebensjahr auf eine Pflichtstunde. 
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Anderweitig bestehende Ansprüche auf Altersermäßigung werden auf diese 

Altersermäßigung angerechnet. 

(5) Pausen sind im Voraus festliegende, der Erholung dienende Unterbrechungen der 

Arbeitszeit, in denen Landesbeamte weder Arbeit zu leisten noch sich dafür bereit zu 

halten haben. Bei Beamten im Sinne des § 100 des Landesbeamtengesetzes können 

Pausen wegen zwingender rechtlicher Bestimmungen oder unabweisbarer dienstlicher 

Erfordernisse unterbrochen werden. Die Einzelheiten regelt die Dienstbehörde. Pausen 

werden auf die Arbeitszeit nicht angerechnet. 

§ 2 

Gewährung eines freien Tages 

(1) Der Beamte wird in jedem Kalenderjahr an einem Arbeitstag unter Fortzahlung der 

Besoldung vom Dienst freigestellt. Der Anspruch auf Freistellung wird erstmals erworben, 

wenn das Beamtenverhältnis fünf Monate ununterbrochen bestanden hat. Die unmittelbar 

vor Übernahme in das Beamtenverhältnis beim selben Dienstherrn verbrachte Zeit einer 

Beschäftigung als Arbeitnehmer ist anzurechnen. Der Anspruch auf Freistellung nach 

Satz 1 entfällt, wenn der Beamte in demselben Kalenderjahr auf Grund eines 

vorangegangenen Dienst- oder Arbeitsverhältnisses bereits einen Tag von der Arbeit 

freigestellt war. Die Dauer der Freistellung beträgt höchstens acht Stunden oder bei 

Abweichungen von der regelmäßigen Arbeitszeit ( § 1 ) höchstens ein Fünftel der für den 

Beamten geltenden durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit. 

(2) Die Freistellung vom Dienst soll grundsätzlich nicht unmittelbar vor oder nach dem 

Erholungsurlaub erfolgen. 

(3) Hat der Beamte an dem für die Freistellung vorgesehenen Tag Dienst zu leisten, ist die 

Freistellung innerhalb desselben Kalenderjahres nachzuholen. Ist dies aus dienstlichen 

Gründen nicht möglich, ist die Freistellung innerhalb der ersten zwei Monate des 

folgenden Kalenderjahres nachzuholen. Eine Nachholung in anderen Fällen ist nicht 

zulässig. 

(4) Bei Lehrern, auf die § 7 der Erholungsurlaubsverordnung Anwendung findet, wird der 

Anspruch auf freie Tage durch die Schulferien oder Semesterferien abgegolten, wenn sie 

die Dauer des Erholungsurlaubs überschreiten. 

§ 2a 

Gewährung von freien Unterrichtstagen für Lehrer 

Lehrer werden an zwei Unterrichtstagen pro Schuljahr unter Fortzahlung der Besoldung 

vom Dienst freigestellt. Vom Schuljahr 2014/2015 an wird der Tag nach Christi 

Himmelfahrt als einer der unterrichtsfreien Tage festgelegt. Mit dieser Festlegung ist der 

jeweilige Anspruch abgegolten. Das Vorziehen oder Nachholen der festgelegten 

Freistellungstage ist nicht zulässig. Seit dem Schuljahr 2005/2006 kann der zweite 

unterrichtsfreie Tag von jedem Lehrer individuell in Anspruch genommen werden. Ist die 

Inanspruchnahme des individuell festgelegten Tages aus dienstlichen Gründen nicht 
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möglich, kann diese längstens bis zum Ende des auf das laufende Schuljahr folgenden 

Schulhalbjahres nachgeholt werden. Die Festlegung der freien Unterrichtstage für die 

Lehrer an den Studienkollegs für ausländische Studierende erfolgt abweichend von den 

Sätzen 2, 5 und 6 durch die jeweilige Dienstbehörde. 

§ 2b 

Ausgleich des vorhandenen Arbeitszeitkontos 

Das nach § 2a Absatz 2 in der bis zum Inkrafttreten der Vierten Verordnung zur Änderung 

arbeitszeitrechtlicher und urlaubsrechtlicher Vorschriften vom 26. August 2014 (GVBl. 

S. 323) individuell erworbene Arbeitszeitguthaben soll jeweils wie folgt abgebaut werden: 

1. durch tageweise Freistellung unmittelbar vor der Beendigung des 

Beamtenverhältnisses als Landesbeamter nach § 2 Absatz 1 des 

Landesbeamtengesetzes oder einer Versetzung zu einem anderen Dienstherrn oder 

2. durch stundenweise Freistellung vor der Beendigung des Beamtenverhältnisses als 

Landesbeamter nach § 2 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes. Dazu können 

Lehrkräfte, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, vom darauf folgenden Schuljahr 

an bis zu drei Freistellungsstunden pro Woche in Anspruch nehmen. Soweit 

entsprechendes Zeitguthaben vorhanden ist, können Lehrkräfte, die das 

63. Lebensjahr vollendet haben, auch mehr als drei Freistellungsstunden pro Woche 

in Anspruch nehmen. Das Zeitguthaben verringert sich pro in Anspruch genommener 

Freistellungsstunde pro Schuljahr um acht Tage. Nicht in Anspruch genommenes 

Zeitguthaben wird unmittelbar vor der Beendigung des Beamtenverhältnisses nach 

§ 2 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes oder der Versetzung zu einem anderen 

Dienstherrn durch tageweise Freistellung abgebaut. Für Schwerbehinderte gilt diese 

Regelung abweichend bereits vom vollendeten 55. Lebensjahr an. 

Ist ein Abbau des Arbeitszeitkontos nach Satz 1 Nummer 1 und 2 möglich, kann die 

Lehrkraft auf Antrag bestimmen, ob der Abbau nach Satz 1 Nummer 1 oder Satz 1 

Nummer 2 erfolgt. Ist ein Abbau durch Freistellung nicht möglich, erfolgt eine finanzielle 

Abgeltung nach besonderer gesetzlicher Regelung. 

§ 3 

Arbeitstag 

(1) Arbeitstag ist grundsätzlich der Werktag mit Ausnahme des Sonnabends. 

(2) Arbeitstag kann jedoch ein Sonnabend oder ein Sonn- oder Feiertag dann sein, wenn 

die dienstlichen Verhältnisse dies erfordern. 

(3) Am 24. und 31. Dezember wird Dienstbefreiung unter Fortzahlung der Bezüge 

gewährt, soweit dienstliche Verhältnisse nicht entgegenstehen. Ist eine Dienstbefreiung 

aus dienstlichen Gründen nicht möglich, ist für die an diesen Tagen geleistete Arbeitszeit 

an einem anderen Tag entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. 
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§ 4 

Arbeitszeiteinteilung 

(1) Der Dienst ist grundsätzlich in durchgehender Arbeitszeit zu leisten. Soweit nach den 

dienstlichen Verhältnissen oder den berechtigten Interessen der Beamten eine andere 

Einteilung zweckmäßig ist, kann die oberste Dienstbehörde eine in Vor- und 

Nachmittagsdienst geteilte Arbeitszeit zulassen. 

(2) Bei einer durchgehenden Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden ist eine Pause 

einzulegen, die mindestens 30 Minuten beträgt. 

(3) Soweit dienstliche oder betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, kann den Beamten 

gestattet werden, innerhalb einer Zeitspanne den Beginn und das Ende ihrer Arbeitszeit 

selbst zu bestimmen (gleitende Arbeitszeit). Dabei sind Beginn und Ende der von den 

Beamten selbst zu bestimmenden täglichen Anwesenheitszeit innerhalb der 

Rahmenanwesenheitszeit von 6.00 bis 19.30 Uhr zu legen. Innerhalb der 

Rahmenanwesenheitszeit besteht ein Zeitraum, währenddessen alle vollzeitbeschäftigten 

Dienstkräfte anwesend sein müssen (Kernzeit). Dieser liegt montags bis donnerstags 

zwischen 9.00 und 15.00 Uhr und freitags zwischen 9.00 und 14.00 Uhr. An Tagen mit 

Spätsprechstunden oder aus anderen zwingenden dienstlichen Gründen kann die Kern- 

und Rahmenanwesenheitszeit für die betroffenen Beamten später beginnen. Die Kernzeit 

kann durch die Festsetzung von bereichsspezifischen Funktionszeiten ersetzt werden, in 

denen das zur Gewährleistung des Dienstleistungsversprechens erforderliche Personal 

anwesend sein muss. 

(4) Auf Wunsch des Beamten kann eine Unterbrechung der täglichen Anwesenheitszeit, 

ein späterer Beginn oder ein früheres Ende der Kernzeit zugelassen werden. 

§ 5 

Abweichende Einteilung der regelmäßigen Arbeitszeit 

(1) Eine von § 1 abweichende Einteilung der regelmäßigen Arbeitszeit (Verlängerung 

oder Verkürzung) ist innerhalb eines Jahres auszugleichen. Die Arbeitszeit darf hierbei 

zehn Stunden am Tage und 60 Stunden in der Woche nicht überschreiten; die oberste 

Dienstbehörde kann bei dringendem dienstlichen Bedürfnis Abweichungen zulassen, 

jedoch dürfen zwölf Stunden am Tage nicht überschritten werden. Durch dienstlich 

erforderliche Vor- oder Nacharbeit entstandene Zeitguthaben werden auf ein 

Arbeitszeitkonto geschrieben und können nach Absprache mit dem Fachvorgesetzten 

tage- oder blockweise innerhalb eines Jahres ausgeglichen werden. 

(2) In den Schuljahren 1998/1999 und 1999/2000 können die wöchentlichen 

Pflichtstunden der Lehrer, die vor Beginn des Schuljahres das 50. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, auch so verteilt werden, dass innerhalb eines Zeitraumes von höchstens 

vier Schuljahren um bis zu zwei Pflichtstunden wöchentlich zusätzlich zu leisten sind und 

im Anschluss daran, spätestens jedoch nach Ablauf von fünf Schuljahren beginnend mit 

dem Schuljahr 2003/2004 oder 2004/2005, zum Ausgleich die zu leistenden 
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Pflichtstunden in entsprechendem Umfang und für den gleichen Zeitraum verringert 

werden (Arbeitszeitkonto). Für Lehrer, die vor Beginn des Schuljahres bereits das 50., 

aber noch nicht das 53. Lebensjahr vollendet haben, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass 

der Zeitraum höchstens zwei Schuljahre beträgt und wöchentlich höchstens eine 

Pflichtstunde zusätzlich zu leisten ist. Lehrer, die vor Beginn des Schuljahres bereits das 

53. Lebensjahr vollendet haben, können auf Antrag an dieser Regelung teilnehmen; 

gleiches gilt für teilzeitbeschäftigte Lehrer, deren regelmäßige wöchentliche 

Pflichtstundenzahl um mindestens drei Pflichtstunden pro Woche reduziert ist, sowie für 

schwerbehinderte und gleichgestellte Lehrkräfte. Das Nähere regelt die für das 

Schulwesen zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für grundsätzliche 

allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten zuständigen Senatsverwaltung durch 

Verwaltungsvorschriften. 

§ 6 

Bereitschaftsdienst 

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit kann entsprechend den dienstlichen Bedürfnissen 

verlängert werden, wenn sie ganz oder teilweise in Bereitschaft besteht. Im wöchentlichen 

Zeitraum dürfen 50 Stunden nicht überschritten werden, es sei denn, die Bereitschaft in 

diesem Zeitraum beträgt mehr als 30 Stunden. 

(2) Bereitschaftsdienst liegt vor, wenn sich der Beamte in seiner Dienststelle oder an 

einem anderen von seiner Dienstbehörde oder seinem Dienstvorgesetzten bestimmten 

Ort außerhalb seiner Häuslichkeit aufzuhalten hat, um bei Bedarf zur Dienstleistung 

herangezogen werden zu können, und die Zeitdauer seiner Inanspruchnahme 

erfahrungsgemäß durchschnittlich weniger als 50 vom Hundert der 

Bereitschaftsdienstzeiten beträgt. 

§ 7 

Rufbereitschaft 

Rufbereitschaft ist das Bereithalten des hierzu verpflichteten Beamten in seiner 

Häuslichkeit (Hausrufbereitschaft) oder das Bereithalten an einem von ihm anzuzeigenden 

und dienstlich genehmigten Ort seiner Wahl (Wahlrufbereitschaft), um bei Bedarf zu 

Dienstleistungen sofort abgerufen werden zu können. Beim Wohnen in einer 

Gemeinschaftsunterkunft gilt als Häuslichkeit die Gemeinschaftsunterkunft. 

§ 8 

Abweichungen 

(1) Für Beamte, die regelmäßig Schicht-, Wechsel- oder ähnlichen Dienst leisten, können 

die zuständigen obersten Dienstbehörden unter Berücksichtigung des auf 

Wochenfeiertage fallenden Dienstes von den §§ 1 bis 5 abweichen, soweit dringende 

dienstliche Bedürfnisse es erfordern. Das Gleiche gilt für die Beamten, deren Arbeitszeit 

nicht nur auf die Tage Montag bis Freitag verteilt ist, für die Lehrer und für die im 

Röntgen- oder Radiumdienst tätigen Beamten. 
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(2) Die regelmäßige Arbeitszeit für Beamte im Sinne von § 100 des 

Landesbeamtengesetzes beträgt nach § 1 Absatz 1 im Durchschnitt 40 Stunden in der 

Woche; § 2 Absatz 1 Satz 1 der Arbeitszeitverordnung Feuerwehr und Polizei bleibt 

unberührt. Bei einer durchgehenden Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden ist nach § 4 

Abs. 2 eine Pause einzulegen, die mindestens 30 Minuten beträgt. Für die in Satz 1 

genannten Beamten, die regelmäßig Schicht-, Wechsel- oder ähnlichen Dienst leisten, 

tritt an die Stelle der regelmäßigen Arbeitszeit zuzüglich der Pausenzeiten die 

regelmäßige Anwesenheitszeit. Diese beträgt für den Dienst in Direktions- und 

Einsatzhundertschaften im Durchschnitt 41, im Übrigen 41,5 Stunden in der Woche. 

(3) Für Beamte im Sinne von § 100 des Landesbeamtengesetzes , die regelmäßig 

Schicht-, Wechsel- oder ähnlichen Dienst leisten, finden Absatz 2 Satz 2, § 1 Abs. 4 und 

§ 4 Abs. 2 keine Anwendung. 

§ 9 

Mehrarbeit 

(1) Der Beamte ist verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige wöchentliche 

Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies erfordern 

und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmefälle beschränkt. Wird er durch eine dienstlich 

angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die 

regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, so ist ihm innerhalb eines Jahres für die über 

die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung 

zu gewähren. 

(2) Ist eine Dienstbefreiung nach Absatz 1 Satz 2 aus zwingenden dienstlichen Gründen 

nicht möglich, so erhalten Beamte in Besoldungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern 

eine Vergütung nach § 48 des Bundesbesoldungsgesetzes und den auf Grund dessen 

erlassenen Vorschriften über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte. 

§ 10 

Schwerbehinderte 

(1) Schwerbehinderten Beamten, die infolge ihrer Behinderung in ihrer 

Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt sind und die für den Weg 

zu oder von ihrer Dienststelle ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen, kann, sofern sie 

nicht an der gleitenden Arbeitszeit ( § 4 Abs.3 ) teilnehmen können, gestattet werden, 

ihren Dienst bis zu einer halben Stunde später zu beginnen oder früher zu beenden. 

(2) Unabhängig von dem Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 kann 

schwerbehinderten Beamten, in deren Schwerbehindertenausweis nach der 

Schwerbehindertenausweisverordnung das Merkzeichen „aG“, „H“, „B“ oder „Bl“ 

eingetragen ist, gestattet werden, ihren Dienst bis zu einer halben Stunde später zu 

beginnen oder früher zu beenden. 
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§ 11 

Teilzeitbeschäftigung 

(1) Bei Ermäßigung der Arbeitszeit auf einen Anteil der regelmäßigen Arbeitszeit 

(Teilzeitbeschäftigung) ermäßigt sich die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit ( § 1 

Abs. 1 ) entsprechend. Bei teilzeitbeschäftigten Lehrern verringert sich die in der Anlage 

zu dieser Rechtsverordnung aufgeführte Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden anteilig; 

Regelungen nach Absatz 3 bleiben hiervon unberührt. 

(2) Die ermäßigte durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit ist innerhalb einer Woche zu 

erbringen. Wenn die dienstlichen Verhältnisse es zulassen oder erfordern, kann die 

ermäßigte regelmäßige Arbeitszeit so verteilt werden, dass innerhalb eines Zeitraumes 

von höchstens einem Jahr die auf diesen Zeitraum entfallende ermäßigte Arbeitszeit 

erbracht wird. Bei Teilzeitbeschäftigung nach § 111 des Landesbeamtengesetzes 

(Altersteilzeit) kann der Zeitraum nach Satz 2 bis zur Dauer des entsprechenden 

Teilzeitbewilligungszeitraumes überschritten werden, wenn der Beamte als 

Personalüberhangkraft zum Zentralen Personalüberhangmanagement (Stellenpool) 

versetzt wurde; eine volle Freistellung vom Dienst darf in diesen Fällen nur unmittelbar vor 

dem Beginn des Ruhestandes liegen (Blockmodell). 

(3) In den Fällen des § 54 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes kann die 

Teilzeitbeschäftigung auch in der Form bewilligt werden, dass eine volle Freistellung vom 

Dienst von nicht mehr als einem Jahr erfolgt und zum Ausgleich dafür während der 

Teilzeitbeschäftigung entsprechende zusätzliche Arbeit geleistet wird (Sabbatical). Im 

Schuldienst ist eine volle Freistellung vom Dienst nur für ein Schulhalbjahr oder ein 

Schuljahr zulässig. Ein Sabbatical darf die Höchstdauer von zehn Jahren nicht 

überschreiten. Die volle Freistellung vom Dienst darf frühestens mit der Hälfte des 

Teilzeitbewilligungszeitraumes beginnen; die Dienstbehörde darf Ausnahmen zulassen. 

(4) Zeitguthaben, die im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung erworben werden, können 

nach entsprechender dienstlicher Vereinbarung auch auf einem langfristigen Zeitkonto 

gutgeschrieben werden. Die üblichen Jahresausgleichszeiträume entfallen in diesen 

Fällen. 

§ 12 

Ort und Zeit der Dienstleistung 

(1) Der Dienst ist grundsätzlich in der Dienststelle und innerhalb der von der Dienststelle 

im Einzelnen festgelegten Arbeitszeit zu leisten, soweit nicht etwas anderes erforderlich, 

zweckmäßig oder üblich ist. Auf Antrag des Beamten kann Telearbeit, auch unter 

Abweichung von Satz 1, unter Berücksichtigung dienstlicher Belange zugelassen werden. 

(2) Der besonderen Beanspruchung der Arbeitskraft bei Nachtdienst ist durch 

angemessene Erleichterung der Dienstausübung Rechnung zu tragen. 
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§ 13 

Zuständigkeit 

(1) Soweit in § 4 Abs. 1 Satz 2 , § 5 Abs. 1 Satz 2 , § 6 Abs. 2 und § 8 Abs. 1 Satz 1 nichts 

anderes bestimmt ist, trifft die nach dieser Verordnung erforderlichen Entscheidungen die 

Dienstbehörde unter Berücksichtigung der Vorschriften des Personalvertretungsgesetzes . 

Im Falle des § 9 Abs. 1 können die Dienstbehörden ihre Befugnisse auf die 

Dienstvorgesetzten übertragen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist für die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse, die 

sich aus § 2 Abs. 2 Nr. 4 der auf Grund des § 48 des Bundesbesoldungsgesetzes 

erlassenen Verordnung ergeben, die fachlich zuständige Senatsverwaltung zuständig. 

§ 14 

Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für die hauptamtlich tätigen Beamten. Die Arbeitszeit der übrigen 

Beamten richtet sich nach dem dienstlichen Bedürfnis. 

§ 14a 

(aufgehoben) 

§ 15 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1968 in Kraft. 

Anlage 

zu § 1 Abs. 3 AZVO 

Wöchentliche Pflichtstundenzahl für Lehrer 

1. Grundschulen, Krankenanstalten, Grundstufen der Gesamtschulen, der Integrierten 

Sekundärschulen und der Gemeinschaftsschulen (einschließlich John-F.-Kennedy-

Schule): 28 

Beo-Klassen, soweit die Lehrkraft dort überwiegend tätig ist: 27 

Sonderklassen für körperbehinderte Kinder sowie Sprachheitklassen: 27 

2. Hauptschulen: 27 

3. Realschulen: 27 

4. Gymnasien: 26 

Französisches Gymnasium: 26 

5. Gesamtschulen, Integrierte Sekundärschulen und Gemeinschaftsschulen (ohne 

Grundschulteil): 26 
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John-F.-Kennedy-Schule: 26 

6. Abendgymnasien: 25 

Kollegs an VHS: 25 

Berlin-Kolleg: 25 

Studienkollegs für ausländische Studierende: 25 

7. Sonderschulen: 27 

Gehörlosenschule und Blindenbildungsanstalt: 25 

8. Schulen in Heimen: 25 

9. Berufsfeldbezogene Oberstufenzentren: 26 

Berufs-, Berufsfach-, Fachober-, Fachschulen: 26 

Berufsbildende Schulen mit sonderpädagogischer Prägung: 25 

10. Bei den Lehrern für Fachpraxis entfallen auf die Erteilung von fachpraktischem 

Unterricht regelmäßig Stunden: 32 

Zu § 2 Absatz 1 Nummer 11 Nachweisgesetz: 

Urlaub: 

§ 80 Landesbeamtengesetz (LBG) vom 19. März 2009 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

Seite 70), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt Seite 270) geändert worden ist: 

§ 80 

Erholungsurlaub 

(1) Die Erteilung und Dauer des Erholungsurlaubs regelt der Senat durch 

Rechtsverordnung. 

(2) Der Senat regelt ferner die Bewilligung von Urlaub aus anderen Anlässen und 

bestimmt, ob und inwieweit die Bezüge während eines solchen Urlaubs zu belassen sind; 

hierbei stehen eingetragene Lebenspartnerinnen oder eingetragene Lebenspartner 

Ehegatten gleich. Stimmen Beamtinnen oder Beamte ihrer Aufstellung als Bewerberinnen 

oder Bewerber für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag 

oder zu der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes zu, ist ihnen auf Antrag innerhalb 

der letzten zwei Monate vor dem Wahltag der zur Vorbereitung der Wahl erforderliche 

Urlaub unter Wegfall der Bezüge zu gewähren. 

(3) Eine Urlaubsgenehmigung darf nicht versagt werden zur Wahrnehmung von 

Verpflichtungen, die gewerkschaftlichen, wissenschaftlichen oder fachlichen Zwecken von 

Berufsverbänden dienen, soweit nicht zwingende dienstliche Belange entgegenstehen. 
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Verordnung über den Erholungsurlaub der Beamten und Richter 

(Erholungsurlaubsverordnung – EUrlVO) 

In der Fassung vom 26. April 1988 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 846), die zuletzt 

durch Artikel II der Verordnung vom 26. August 2014 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

Seite 323) geändert worden ist: 

§ 1 

Urlaubsjahr und Gewährleistung des Dienstbetriebes 

(1) Die Landesbeamten erhalten in jedem Urlaubsjahr Erholungsurlaub unter Fortzahlung 

der Bezüge. 

(2) Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. 

(3) Der Erholungsurlaub ist auf das Urlaubsjahr so zu verteilen, daß der ordnungsmäßige 

Geschäftsgang gewährleistet ist. Dabei sind die Wünsche der Beamten nach Möglichkeit 

zu berücksichtigen. Vertretungskosten sind möglichst zu vermeiden. 

§ 2 

Wartezeit 

Der Beamte hat erst sechs Monate nach Eintritt in den öffentlichen Dienst Anspruch auf 

Erholungsurlaub (Wartezeit). Aus besonderen Gründen kann Erholungsurlaub vor Ablauf 

der Wartezeit gewährt werden. 

§ 3 

- aufgehoben - 

§ 4 

Urlaubsdauer 

(1) Der Urlaub beträgt für Beamte, deren regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit auf fünf 

Tage in der Kalenderwoche verteilt ist, für jedes Urlaubsjahr 30 Arbeitstage. Arbeitstage 

sind alle Kalendertage, an denen der Beamte nach dem Dienstplan oder üblicherweise 

Dienst zu leisten hat. Endet eine Dienstschicht nicht an dem Kalendertag, an dem sie 

begonnen hat, gilt als Arbeitstag der Kalendertag, an dem die Dienstschicht begonnen 

hat. Arbeitstage, die aus besonderem Anlaß ganz oder teilweise dienstfrei sind und in die 

Zeit des Erholungsurlaubs fallen, gelten als volle Urlaubstage im Sinne dieser 

Verordnung. 

(2) Ergeben sich wegen anderweitiger Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit 

regelmäßig oder dienstplanmäßig im Durchschnitt des Urlaubsjahres mehr oder weniger 

als 5 Arbeitstage in der Kalenderwoche, erhöht oder vermindert sich der Urlaub im 

Verhältnis der Anzahl der zusätzlichen Arbeitstage oder der zusätzlichen freien Tage im 

Urlaubsjahr zu 260. Wird die Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit während des 

Urlaubsjahres geändert, ist die Zahl der Urlaubstage zugrunde zu legen, die sich ergeben 
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würde, wenn die für die Urlaubszeit maßgebende Verteilung der Arbeitszeit für das ganze 

Urlaubsjahr gelten würde. 

(3) In dem Urlaubsjahr, in dem eine Freistellung nach § 8 a Abs. 3 der 

Arbeitszeitverordnung für Beamte beginnt oder endet, vermindert sich der Urlaub im 

Verhältnis der Anzahl der zusätzlichen freien Tage im Urlaubsjahr zu 260. 

(4) Ergibt sich bei der Berechnung nach Absatz 2 ein Bruchteil eines Tages von 0,5 oder 

mehr, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; ein Bruchteil von weniger als 0,5 

bleibt unberücksichtigt. 

(5) Für Beamte im Vorbereitungsdienst ist die Eingangsgruppe ihrer Laufbahn 

maßgebend. 

(6) Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Urlaubsjahr zusammen 

34 Arbeitstage nicht überschreiten; dies gilt nicht für den Zusatzurlaub nach den §§ 12, 

12 a und 12 b. Absatz 2 bleibt unberührt. 

§ 5 

Urlaub jugendlicher Beamter 

Der Urlaub der jugendlichen Beamten richtet sich nach § 19 des 

Jugendarbeitsschutzgesetzes; ein weitergehender Urlaubsanspruch nach dieser 

Verordnung bleibt unberührt. Berufsschulpflichtige Beamte sollen den Urlaub in der Zeit 

der Berufsschulferien nehmen; soweit dies nicht möglich ist, ist für jeden Berufsschultag, 

an dem die Berufsschule während des Urlaubs besucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu 

gewähren. 

§ 6 

Kürzung 

(1) Ist der Beamte nach dem 30. Juni eingestellt worden, so steht ihm nur für jeden vollen 

Beschäftigungsmonat ein Zwölftel des Jahresurlaubs einschließlich des Zusatzurlaubs zu. 

Endet das Beamtenverhältnis wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Altersgrenze 

oder durch Versetzung in den Ruhestand auf eigenen Antrag in der ersten Hälfte des 

Urlaubsjahres, wird der Urlaub zur Hälfte, sonst voll gewährt; endet das 

Beamtenverhältnis aus sonstigen Gründen, beträgt der Urlaub ein Zwölftel für jeden 

vollen Beschäftigungsmonat. Bruchteile von Urlaubstagen werden auf volle Tage, jedoch 

nur einmal im Urlaubsjahr, aufgerundet. 

(2) Der Anspruch auf Erholungsurlaub einschließlich des Zusatzurlaubs entfällt für jeden 

vollen Monat einer Beurlaubung ohne Besoldung in Höhe eines Zwölftels. Hat der Beamte 

den ihm zustehenden Erholungsurlaub vor dem Beginn des Urlaubs ohne Besoldung nicht 

oder nicht vollständig erhalten, so ist der Resturlaub nach dem Ende des Urlaubs ohne 

Besoldung im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren. Hat der Beamte vor 

dem Beginn des Urlaubs ohne Besoldung mehr Erholungsurlaub erhalten als ihm nach 

Satz 1 zusteht, so ist der Erholungsurlaub, der dem Beamten nach dem Ende des Urlaubs 
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ohne Besoldung zusteht, um die zuviel gewährten Urlaubstage zu kürzen. Absatz 1 Satz 3 

findet entsprechende Anwendung. Der Erholungsurlaub wird nicht nach Satz 1 gekürzt, 

wenn die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle spätestens bei 

Beendigung des Urlaubs ohne Besoldung schriftlich anerkannt hat, daß dieser 

dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belangen dient. 

(3) Der Erholungsurlaub eines in Altersteilzeit (§ 111 des Landesbeamtengesetzes ) 

beschäftigten Beamten wird im Jahr des Übergangs von der Beschäftigung in die bis zum 

Beginn des Ruhestands dauernde Freistellung für jeden vollen Monat der Freistellung um 

ein Zwölftel gekürzt. 

§ 7 

Lehrer 

Für Lehrer an Schulen und Hochschulen gilt der Anspruch auf Erholungsurlaub als durch 

die Schulferien oder die Semesterferien abgegolten. Aus zwingenden dienstlichen 

Gründen können sie auch während der Ferien in angemessenem Umfang zu 

Dienstleistungen herangezogen werden. Die Lehrer sind jedoch an den letzten drei 

Arbeitstagen vor Ende der Sommerferien zur Dienstleistung in der Schule verpflichtet; fällt 

der letzte Arbeitstag auf einen Sonnabend, besteht die Anwesenheitspflicht für Mittwoch, 

Donnerstag und Freitag. Ob und in welchem Umfang Satz 1 auf außerhalb des 

Schulbetriebs nach § 27 des Landesbeamtengesetzes abgeordnete Lehrer Anwendung 

findet, regelt die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung durch 

Verwaltungsvorschriften. 

§ 8 

Anrechnung früheren Urlaubs 

Erholungsurlaub, den der Beamte in einem anderen Beschäftigungsverhältnis für Zeiten 

erhalten hat, für die ihm Urlaub nach dieser Verordnung zusteht, ist auf den 

Erholungsurlaub anzurechnen. 

§ 9 

Urlaubsabwicklung 

(1) Der Beamte soll den ihm zustehenden Erholungsurlaub möglichst zusammenhängend 

nehmen. Der Urlaub ist auf Wunsch geteilt zu gewähren; jedoch ist im allgemeinen die 

Teilung in mehr als zwei Abschnitte zu vermeiden. Wird der Urlaub geteilt, so soll der 

Beamte mindestens für zwei Wochen zusammenhängend beurlaubt sein. 

(2) Der Urlaub soll grundsätzlich im Urlaubsjahr abgewickelt werden. Urlaub, der nicht 

innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende des Urlaubsjahres genommen worden ist, 

verfällt. Ein wegen vorübergehender Dienstunfähigkeit nicht rechtzeitig angetretener 

Urlaub verfällt fünfzehn Monate nach dem Ende des Urlaubsjahres. Davon unabhängig 

kann die Dienstbehörde in besonderen Fällen Ausnahmen zulassen; in diesen Fällen 

verfällt der Urlaub achtzehn Monate nach dem Ende des Urlaubsjahres. 
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§ 9a 

Urlaubsansparung zur Kinderbetreuung 

Der Beamte kann auf Antrag für jedes Urlaubsjahr die zwanzig Arbeitstage 

übersteigenden Erholungsurlaubstage ansparen, solange ihm für mindestens ein Kind 

unter zwölf Jahren die Personensorge zusteht. Der angesparte Urlaub verfällt, wenn er 

nicht spätestens im zwölften Urlaubsjahr nach der Geburt des letzten Kindes angetreten 

wird. Eine zusammenhängende Inanspruchnahme des angesparten Urlaubs von mehr als 

30 Arbeitstagen soll mindestens drei Monate vorher beantragt werden. Bei der 

Urlaubsgewährung sind dienstliche Belange zu berücksichtigen. 

§ 10 

Widerruf und Verlegung 

(1) Die Beurlaubung kann ausnahmsweise widerrufen werden, wenn bei Abwesenheit des 

Beamten die ordnungsmäßige Erledigung der Dienstgeschäfte nicht gewährleistet wäre. 

Mehraufwendungen, die dem Beamten durch einen nicht von ihm selbst verschuldeten 

Widerruf entstehen, sind ihm zu ersetzen. 

(2) Wünscht der Beamte aus wichtigen Gründen seinen Urlaub hinauszuschieben oder 

abzubrechen, so ist dem Wunsch zu entsprechen, wenn dies mit den Erfordernissen des 

Dienstes vereinbar ist und die Arbeitskraft des Beamten dadurch nicht gefährdet wird. 

§ 11 

Erkrankung 

(1) Wird ein Beamter während seines Urlaubs durch Krankheit dienstunfähig und zeigt er 

dies unverzüglich an, so wird ihm die Zeit der Dienstunfähigkeit nicht auf den 

Erholungsurlaub angerechnet. Der Beamte hat die Dienstunfähigkeit nachzuweisen; dafür 

ist grundsätzlich ein ärztliches, auf Verlangen ein amts- oder vertrauensärztliches Zeugnis 

beizubringen. 

(2) Der Beamte hat sich nach planmäßigem Ablauf seines Urlaubs oder, falls die 

Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit zur Dienstleistung zur 

Verfügung zu stellen. Der Antritt des restlichen Urlaubs wird erneut festgesetzt. 

§ 12 

Zusatzurlaub für Schwerbehinderte und Verfolgte 

Der Zusatzurlaub für schwerbehinderte Beamte richtet sich nach den Bestimmungen des 

Schwerbehindertengesetzes. Anerkannte Beamte im Sinne des Gesetzes über die 

Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des 

Nationalsozialismus in der Fassung vom 21. Januar 1991 (GVBl. S. 38), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 13. Dezember 2001 (GVBl. S. 714), erhalten einen Zusatzurlaub 

von gleicher Dauer. Der Zusatzurlaub steht nur aus einem Grunde zu. 
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§ 12a 

Zusatzurlaub für Schichtdienst 

(1) Verrichtet ein Beamter Dienst nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 

Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten bei ununterbrochenem Fortgang 

der Arbeit während der ganzen Woche, gegebenenfalls mit einer Unterbrechung der 

Arbeit am Wochenende von höchstens 48 Stunden Dauer, vorsieht, und sind dabei nach 

dem Dienstplan im Jahresdurchschnitt in je fünf Wochen mindestens 40 Arbeitsstunden in 

der Nachtschicht zu leisten, so erhält er bei einer solchen Dienstleistung Zusatzurlaub 

nach der folgenden Übersicht: 

In der Fünf-Tage-Woche In der Sechs-Tage-Woche Zusatzurlaub 

Dienstleistung an mindestens 

87 Arbeitstagen 104 Arbeitstagen 1 Arbeitstag 

130 Arbeitstagen 156 Arbeitstagen 2 Arbeitstage 

173 Arbeitstagen 208 Arbeitstagen 3 Arbeitstage 

195 Arbeitstagen 234 Arbeitstagen 4 Arbeitstage. 

 

Beginnen an einem Kalendertag zwei Dienstschichten und endet die zweite Dienstschicht 

an einem anderen Kalendertag, gelten abweichend von § 4 Abs. 1 Satz 3 beide 

Kalendertage als Arbeitstage. 

(2) Verrichtet ein Beamter, der die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt, nach 

einem Schichtplan Dienst zu erheblich unterschiedlichen Zeiten, so erhält er 

einen Arbeitstag Zusatzurlaub, wenn er mindestens 110 Stunden, 

zwei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn er mindestens 220 Stunden, 

drei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn er mindestens 330 Stunden, 

vier Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn er mindestens 450 Stunden 

Nachtdienst geleistet hat. Die Voraussetzungen des Satzes 1 sind nur erfüllt, wenn die 

Lage oder die Dauer der Schichten überwiegend um mindestens drei Stunden 

voneinander abweichen. 

(3) Erfüllt ein Beamter weder die Voraussetzungen des Absatzes 1 noch die des 

Absatzes 2, so erhält er 

einen Arbeitstag Zusatzurlaub, wenn er mindestens 150 Stunden, 

zwei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn er mindestens 300 Stunden, 

drei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn er mindestens 450 Stunden, 

vier Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn er mindestens 600 Stunden Nachtdienst geleistet hat. 
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(4) Auf Beamte, deren Arbeitszeit nach § 54 des Landesbeamtengesetzes ermäßigt 

worden ist, sind die Absätze 1 bis 3 mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Zahl der 

geforderten Arbeitsstunden in der Nachtschicht oder der geforderten Nachtdienststunden 

im Verhältnis der ermäßigten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit gekürzt wird. 

(5) Der Bemessung des Zusatzurlaubs für ein Urlaubsjahr werden die in diesem 

Urlaubsjahr erbrachten Dienstleistungen nach den Absätzen 1 bis 4 zugrunde gelegt. Der 

Zusatzurlaub nach den Absätzen 1 bis 4 darf insgesamt vier Arbeitstage für das 

Urlaubsjahr nicht überschreiten; Absatz 7 bleibt unberührt. § 4 Abs. 2 ist nicht 

anzuwenden. 

(6) Nachtdienst ist der dienstplanmäßige Dienst zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr. 

(7) Der Zusatzurlaub für das Urlaubsjahr 1982 wird für Beamte, die das 55. Lebensjahr 

vollendet haben oder vollenden, um einen Arbeitstag erhöht. Vom Urlaubsjahr 1983 an 

wird der Zusatzurlaub für Beamte, die das 50. Lebensjahr vollendet haben oder 

vollenden, um einen Arbeitstag erhöht. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für Beamte, die nach einem Schichtplan eingesetzt 

sind, der für den Regelfall Schichten von 24 Stunden Dauer vorsieht. 

(9) Ist mindestens ein Viertel der Schichten kürzer als 24, aber länger als 11 Stunden, so 

erhalten die Beamten für je fünf Monate Schichtdienst im Urlaubsjahr einen Arbeitstag 

Zusatzurlaub; Absatz 7 ist nicht anzuwenden. 

§ 12 b 

Sonderregelungen für den Schichtdienst bei Polizei und Feuerwehr 

(1) Abweichend von § 12 a Abs. 8 und 9 erhalten Beamte des Vollzugsdienstes bei Polizei 

und Feuerwehr im 12- und 24-Stunden-Schichtdienst Zusatzurlaub unter Zugrundelegung 

der Staffelung in § 12 a Abs. 3. Bei der Berechnung der Nachtdienststunden bleiben 

dabei Zeiten der Bereitschaft außer Betracht; es ist jedoch ein Tag Zusatzurlaub zu 

gewähren, wenn der Beamte im Urlaubsjahr fünf oder mehr Monate Schichtdienst 

geleistet hat. § 12 a Abs. 7 findet keine Anwendung. 

(2) Leisten Beamte des Vollzugsdienstes bei der Polizei im Rahmen von Einsatzplänen 

bedarfsorientiert Nachtdienste, ist § 12a Absatz 3 anzuwenden. 

§ 13 

Richter 

Diese Verordnung gilt für Richter entsprechend. Der Erholungsurlaub ist so zu erteilen, 

daß die Geschäftspläne der Gerichte eingehalten werden können. In der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit ist der Urlaub vorwiegend während der Gerichtsferien zu gewähren. 

§ 14 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1963 in Kraft. 
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Arbeitsbefreiung und Urlaub aus besonderen Anlässen: 

Verordnung über den Urlaub der Beamten und Richter aus besonderen Anlässen 

(Sonderurlaubsverordnung – SUrlVO) 

In der Fassung vom 1. Januar 1971 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 245), die zuletzt 

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. Juni 2021 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 618) 

geändert worden ist: 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für den Urlaub der Landesbeamten aus anderen Anlässen als 

zur Erholung. 

(2) Auf Hochschullehrer sowie wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter (§ 92 des 

Berliner Hochschulgesetzes) findet diese Verordnung Anwendung, soweit die nach § 97 

Abs. 2 des Berliner Hochschulgesetzes erlassene Rechtsverordnung nichts anderes 

bestimmt. 

§ 2 

Urlaub zur Wahrnehmung staatsbürgerlicher Pflichten und Rechte 

Dem Beamten ist für die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Pflichten und Rechte der 

erforderliche Urlaub unter Fortzahlung der Besoldung zu gewähren. 

§ 3 

Urlaub für die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres und für eine Ausbildung 

als Schwesternhelferin 

(1) Zur Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres ist Beamten auf Probe und auf 

Widerruf Urlaub unter Wegfall der Besoldung bis zur Dauer von einem Jahr zu gewähren, 

wenn dringende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 

(2) Für eine Ausbildung als Schwesternhelferin soll Urlaub unter Fortzahlung der 

Besoldung für die Dauer eines geschlossenen Lehrganges, höchstens jedoch für dreißig 

Kalendertage im Urlaubsjahr, gewährt werden, wenn dienstliche Gründe nicht 

entgegenstehen. 

§ 3a 

Urlaub für Zwecke der militärischen und zivilen Verteidigung 

Für die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen im Sinne des § 1 Abs. 4 des 

Soldatengesetzes und die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen von Organisationen 

der zivilen Verteidigung sowie im Falle des Einsatzes durch eine dieser Organisationen 

soll Urlaub unter Fortzahlung der Besoldung gewährt werden, wenn dienstliche Gründe 

nicht entgegenstehen. Die Dauer des Urlaubs richtet sich nach § 6. 
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§ 4 

Urlaub für staatspolitische, kirchliche, fachliche, gewerkschaftliche und sportliche 

Zwecke 

(1) Dem Beamten kann aus folgenden Anlässen Urlaub unter Fortzahlung der Besoldung 

gewährt werden, soweit die Ausübung der Tätigkeit außerhalb der Dienstzeit nicht 

möglich ist und dienstliche Belange nicht entgegenstehen: 

1.  für die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen, die 

a) förderungswürdigen staatspolitischen Zwecken dienen; wird die Veranstaltung 

nicht von einer staatlichen Stelle durchgeführt, muss die Förderungswürdigkeit 

von der Berliner Landeszentrale für politische Bildung oder der Bundeszentrale 

für politische Bildung anerkannt worden sein, 

oder 

b) gemäß § 11 Abs. 1 des Berliner Bildungsurlaubsgesetzes als anerkannt gelten 

oder anerkannt worden sind und der Beamte das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat. 

2. auf Anforderung der Kirchenbehörden für die Teilnahme an Tagungen von öffentlich-

rechtlichen Religionsgesellschaften sowie für die Teilnahme an Tagungen und 

Lehrgängen karitativer Verbände, 

3. für die Teilnahme an Tagungen und sonstigen Veranstaltungen, soweit sie von Nutzen 

für die dienstliche Tätigkeit des Beamten sind, 

4. für die Teilnahme an Sitzungen, Tagungen, Lehrgängen und sonstigen 

Veranstaltungen der Gewerkschaften oder Berufsverbände sowie der 

Berufskammern, wenn der Beamte Mitglied der Organisation ist und 

a) als Beauftragter seiner Organisation teilnimmt oder für die Teilnahme persönlich 

bestimmt worden ist 

oder 

b) die Teilnahme die Wahrnehmung einer Verpflichtung darstellt, die 

gewerkschaftlichen, wissenschaftlichen oder fachlichen Zwecken von 

Berufsverbänden dient, soweit zwingende dienstliche Belange nicht 

entgegenstehen. 

5. für die Teilnahme an Sportveranstaltungen, die im von der für den Sport zuständigen 

Senatsverwaltung anerkannten besonderen Interesse des Landes Berlin liegen, 

6. für die Teilnahme an Tagungen der Olympischen Komitees sowie für die Teilnahme 

an Tagungen, Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen nationaler und 

internationaler Dachorganisationen von Sportverbänden, wenn der Beamte diesen 

Gremien angehört, 

7. zur Ablegung von Prüfungen im Rahmen einer Fortbildung. 
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(2) Eine Beurlaubung zu Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen ist nicht zulässig, 

wenn diese ganz oder überwiegend der allgemeinen Bildung dienen. In den Fällen des 

Absatzes 1 Nr. 2 gilt für die Teilnahme am Deutschen Evangelischen Kirchentag und am 

Deutschen Katholikentag die bestätigte Anmeldung als Anforderung. 

§ 5 

Urlaub für ehrenamtliche Jugendpflegearbeit 

Dem Beamten, der einer als förderungswürdig anerkannten Jugendgemeinschaft 

angehört oder der bei einer solchen Jugendgemeinschaft oder in der Jugendarbeit einer 

als förderungswürdig anerkannten Sportorganisation oder in der öffentlichen 

Jugendpflege ehrenamtlich tätig ist, soll auf Antrag der Landesleitung der 

Jugendgemeinschaft, des Landessportbundes Berlin e. V. oder des zuständigen Organs 

der öffentlichen Jugendhilfe Urlaub unter Fortzahlung der Besoldung für folgende Zwecke 

gewährt werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen: 

1. für die Teilnahme an Tagungen, Konferenzen, Lehrgängen oder 

Schulungsveranstaltungen der Jugendgemeinschaften, der Sportorganisationen und 

der öffentlichen Jugendpflege, 

2. für die Teilnahme an als förderungswürdig anerkannten gesamtdeutschen und 

internationalen Begegnungen, 

3. für die Tätigkeit eines Helfers in Zelt- oder sonstigen Ferienlagern, in 

Jugendherbergen und Jugendfreizeitheimen. 

§ 6 

Dauer des Urlaubs 

Der Urlaub nach den §§ 4 und 5 darf, auch wenn er für mehrere der in diesen Vorschriften 

genannten Zwecke gewährt wird, insgesamt zwölf Arbeitstage innerhalb von zwei 

aufeinander folgenden Kalenderjahren nicht überschreiten; für die Berechnung 

maßgebend sind das Jahr, in das der Urlaub fällt, und das vorhergehende Jahr. Die 

oberste Dienstbehörde kann in besonderen Fällen Ausnahmen zulassen; sie kann ihre 

Befugnisse auf andere Behörden übertragen. In den Fällen des § 4 Abs. 1 Nr. 4 

Buchstabe b) ist, wenn die Höchstdauer des Urlaubs nach Satz 1 und 2 ausgeschöpft ist, 

Urlaub unter Wegfall der Besoldung zu gewähren. 

§ 7 

Urlaub aus persönlichen Anlässen 

(1) Dem Beamten kann aus wichtigen persönlichen Gründen Urlaub unter Fortzahlung der 

Besoldung und unter Beschränkung auf das notwendige Maß gewährt werden. Das 

Nähere regelt die für grundsätzliche allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten 

zuständige Senatsverwaltung durch Verwaltungsvorschriften. 

(2) Empfängern von Trennungsgeld kann zur Durchführung von Familienheimfahrten, für 

die sie Reisebeihilfe nach der Trennungsgeldverordnung erhalten, Urlaub unter 
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Fortzahlung der Besoldung bis zu zwölf Werktagen im Kalenderjahr, jedoch nicht mehr als 

zwei Werktage je Familienheimfahrt, gewährt werden. 

(3) Beamtinnen und Beamte erhalten für jede pflegebedürftige nahe Angehörige oder 

jeden pflegebedürftigen nahen Angehörigen im Sinne des Pflegezeitgesetzes bis zu neun 

Arbeitstage Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung, wenn dies erforderlich ist, um 

in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren 

oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. Der Sonderurlaub ist 

unverzüglich zu beantragen. Die Pflegebedürftigkeit der oder des nahen Angehörigen 

und die Erforderlichkeit der in Satz 1 genannten Maßnahmen ist durch Vorlage einer 

ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen. 

§ 8 

Urlaub zur Durchführung einer Heilkur 

Zur Durchführung einer Heilkur, die 

1. nach dem Bundesversorgungsgesetz, 

2. nach dem Bundesentschädigungsgesetz, 

3.  nach dem Bundessozialhilfegesetz oder 

4. von einem Sozialversicherungsträger 

bewilligt oder nach § 8 der Beihilfevorschriften als beihilfefähig anerkannt worden ist, ist 

dem Beamten der erforderliche Urlaub unter Fortzahlung der Besoldung zu gewähren. In 

den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 ist Voraussetzung, daß der Sozialversicherungsträger die 

Kosten oder den überwiegenden Teil der Kosten der Heilkur übernimmt. Für sonstige 

Heilkuren ist dem Beamten der erforderliche Urlaub unter Fortzahlung der Besoldung zu 

gewähren, soweit durch das Zeugnis eines Amtsarztes oder eines Vertrauensarztes 

nachgewiesen wird, daß die Kur nicht im Erholungsurlaub durchgeführt werden kann; die 

für grundsätzliche allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten zuständige 

Senatsverwaltung kann für einzelne Beamtengruppen einen anderen Arzt bestimmen. 

§ 9 

Urlaub zur Wahrnehmung besonderer Aufgaben und für eine fremdsprachliche 

Aus- oder Fortbildung 

(1) Dem Beamten kann mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde unter Wegfall der 

Besoldung Urlaub für folgende Zwecke gewährt werden: 

1. für eine hauptberufliche Tätigkeit in öffentlichen zwischenstaatlichen oder 

überstaatlichen Organisationen, 

2. für Aufgaben der Entwicklungshilfe. 

(2) Für eine fremdsprachliche Aus- oder Fortbildung im Ausland kann dem Beamten 

Urlaub unter Fortzahlung der Besoldung bis zur Dauer von drei Monaten bewilligt werden, 

wenn die Ausbildung im dienstlichen Interesse liegt und zu erwarten steht, daß 
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ausreichende Fortschritte im Erlernen der Fremdsprache gemacht werden. Ein weiterer 

Urlaub zu einem solchen Zweck darf frühestens zwei Jahre nach Beendigung des letzten 

Urlaubs aus diesem Anlaß gewährt werden. 

§ 10 

Urlaub aus sonstigen Anlässen 

(1) Dem Beamten kann über die §§ 2 bis 9 hinaus Urlaub unter Wegfall der Besoldung bis 

zur Dauer von sechs Monaten gewährt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt und 

dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Urlaub von längerer Dauer bedarf der 

Zustimmung der obersten Dienstbehörde. 

(2) Dient ein Urlaub in den Fällen des Absatzes 1 überwiegend dienstlichen Interessen 

oder öffentlichen Belangen, kann die Besoldung bis zur Dauer von zwei Wochen, mit 

Zustimmung der obersten Dienstbehörde bis zur Dauer von sechs Monaten, für die sechs 

Wochen überschreitende Zeit jedoch nur bis zur halben Höhe belassen werden. Die 

oberste Dienstbehörde kann in besonderen Fällen weitere Ausnahmen zulassen. 

(3) Für die Beamten mit überwiegend wissenschaftlicher Tätigkeit an den zum 

Geschäftsbereich der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung gehörenden 

Einrichtungen ist § 3 der Hochschulurlaubsverordnung in der jeweils geltenden Fassung 

sinngemäß anzuwenden, wenn die Tätigkeit, für die der Urlaub beantragt wird, 

vorwiegend wissenschaftlichen Zwecken dient. 

(4) Die oberste Dienstbehörde kann ihre Befugnis nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 

ganz oder eingeschränkt auf andere Behörden ihres Zuständigkeitsbereichs übertragen. 

§ 11 

Widerruf 

(1) Die Beurlaubung kann, außer in den Fällen des § 2, des § 7 Abs. 1 und des § 8, 

widerrufen werden, wenn bei Abwesenheit des Beamten die ordnungsmäßige Erledigung 

der Dienstgeschäfte nicht gewährleistet wäre. 

(2) Die Beurlaubung ist zu widerrufen, wenn der Beamte den Urlaub zu einem anderen als 

dem bewilligten Zweck verwendet. In diesem Falle ist ein Urlaub unter Fortzahlung der 

Besoldung auf den jährlichen Erholungsurlaub anzurechnen. 

§ 12 

Ersatz von Aufwendungen 

(1) Mehraufwendungen, die durch einen Widerruf der Urlaubsbewilligung entstehen, 

werden nach den Bestimmungen des Reise- und Umzugskostenrechts ersetzt, es sei denn, 

daß der Widerruf nach § 11 Abs. 2 ausgesprochen wird. Zuwendungen, die von anderer 

Seite zur Deckung der Aufwendungen geleistet werden, sind anzurechnen. 
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(2) Absatz 1 gilt auch für Mehraufwendungen, die anläßlich der Wiederaufnahme des 

Dienstes in den Fällen des § 9 Abs. 1 entstehen, wenn die oberste Dienstbehörde vor 

Antritt des Urlaubs ein dienstliches Interesse an der Beurlaubung schriftlich anerkannt hat. 

§ 13 

Zuständigkeit 

Soweit in den §§ 4, 6, 8, 9 und 10 nichts anderes bestimmt ist, treffen die nach dieser 

Verordnung erforderlichen Entscheidungen die Dienstbehörden. Sie können die 

Gewährung von Urlaub bis zu fünf Tagen auf die Dienstvorgesetzten übertragen. 

§ 14 

Besoldung 

(1) Zur Besoldung im Sinne dieser Verordnung gehören die in § 1 Abs. 2 und 3 des 

Bundesbesoldungsgesetzes genannten Dienstbezüge und die sonstigen Bezüge. 

(2) Erhält der Beamte in den Fällen einer Beurlaubung unter Fortzahlung der Besoldung 

Zuwendungen von anderer Seite, so ist die Besoldung entsprechend zu kürzen, es sei 

denn, dass der Wert der Zuwendungen gering ist. Aufwendungen, mit denen der Beamte 

während der Beurlaubung zusätzlich belastet ist und denen er sich nicht entziehen kann, 

können berücksichtigt werden. 

(3) Ein Urlaub unter Wegfall der Besoldung von längstens einem Monat lässt den 

Anspruch auf Beihilfe unberührt. 

§ 15 

Richter 

Diese Verordnung gilt für Richter entsprechend. 

§ 16 

(weggefallen) 

§ 17 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft. 


